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FIZO ÖSTERREICH 
 

 
 

1. Anmeldefrist 
 
h) Deadline for sign in of shows 
To allow co-ordination and co-operation (concerning overlapping shows, schedules, saving costs) 
over the borders. 
Proposal: Spring shows shall be registered until 1st of January, autumn shows until end of April. 
Dates and further information shall be sent to office@feif.org with as much information as 
possible. 
Accepted * 
 
Die Fristen für eine Anmeldung um eine FIZO auszurichten müssen für die 
Frühjahrs/Sommerprüfungen bis 1. Jänner des laufenden Kalenderjahres, für die Herbstprüfungen 
ab 1. Mai des laufenden Kalenderjahres an das Zuchtreferat eingereicht werden. 
 

 
2. Finanzielle Unterstützung 
 
Mit der Anfrage zur Genehmigung einer FIZO kann gleichzeitig das Ansuchen für eine finanzielle 
Unterstützung an das Zuchtreferat des ÖIV eingereicht werden. 
Die Höhe und die Genehmigung obliegen keinem Automatismus. 
Die – zur Verfügung stehende - Gesamtsumme für Förderungen wird anteilig an diese Ausrichter 
ausbezahlt, die eine FIZO veranstaltet haben und um eine Förderung angesucht haben. 
Die Auszahlung erfolgt jeweils am Ende des Jahres. 
 

 
3. Registrierungsarbeit 
 
Für die Richtigkeit der Daten, der FEIF vorgegebenen Regeln und deren Befolgung zeichnet der 
nationale Zuchtleiter verantwortlich. 
Die Registrierungsarbeit umfasst folgende Punkte: 

 
3a Auswahl der Richter, Kontaktaufnahme mit den int. Richter, Genehmigung der  
            int. Richter 
3b Basisregistrierung der Zuchtschau 
3c Registrierung aller Pferde und Vorführer 
3d Überprüfung aller relevanten Daten, wie Spatröntgen, DNA,  
            Abstammungsüberprüfung, Kennzeichnung und die Richtigkeit der Basisdaten 
3e Vermessen der Pferde 
3f Gesundheitskontrolle der Pferde vor der Prüfung, nach dem 1. Durchgang,  
            nach dem 2. Durchgang 
3g Eingabe der Noten mit Bemerkungen 
3h Abschluss der Prüfung 
 
Die Kosten betragen lt. Gebührenordnung: 
 
Euro 150,00 pro Tag 
Km Geld, amtlicher Satz 
Nächtigung & Diäten 
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4. FIZO Regeln im Detail 
 
Alle Regeln, insbesondere für gesundheitliche Belange sind sorgfältig zu befolgen. 
Aus einem Regelverstoß, respektive einer Nichterfüllung dieser Vorgaben wird das betroffene Pferd 
von der Prüfung ausgeschlossen und der Vorführer muss mit disziplinären Folgen rechnen. 
 
 
5. Bahnzertifizierung 
 
FIZO zertifizierte Bahnen in Österreich 

FIZO Bahnen AT.pdf 

Download  

 

11. Standardisation of breeding assessments in FEIF 
a) Tracks and facilities – certification to be continued, The improvement in quality was already 
obvious during last years season. 
o Some tracks are still missing and the breeding leaders are asked to send in the missing 
tracks. Head judges are supposed to check the entries 
o Head judge report shall in future also be sent to the breeding leaders. 
o Length of tracks: it should be kept in mind that the riding way is 200m, tracks shall not be 
longer than 250m, 300 m is not necessary. Correct marking of mid section (50m) and end of 
riding way (200m) is very important, so riders do not ride too far 
o Opening and end: shall never be blocked by a starting box 
o Fences: light, no barrier for view for judges, max 80cm – 100cm * 

* Auszug aus den Minutes der FEIF Konferenz 2013 / Strassbourg 
 

 
6. WF Eintrags- und Ergänzungsänderungen 
 
Sämtliche Einträge, die während einer laufenden FIZO beantragt werden ( d.s. Besitzer-, Spat-, 
DNA – und Microchipeinträge, können nur vom Eigentümer des Pferdes gegen eine Gebühr von  
Euro 50,00 / Pferd bei sofortiger Bezahlung verlangt werden. 
Ist es nicht möglich, das Einverständnis des Eigentümers ein zu holen und hat das Pferd dadurch 
fehlende Einträge ( DNA, Spat, Microchip ), dann kann das Pferd nicht bei der FIZO starten. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


